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VERFAHRENSVERMERKE

10.

Der Gemeinde Oberporing hat in der Sitzung vom 09.05.2019 gem&R § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen.

Zum Vorentwurf 1 des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.05.2019 wurden die Behdrden und sonstigen Tréger
offentlicher Belage gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.05.2019 bis 28.06.2019 beteiligt.

Der Vorentwurf 1 des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.05.2019 wurde in der Zeit vom 28.05.2019 bis 28.06.2019
offentlich ausgelegt.

Zum Vorentwurf 2 des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.08.2019 wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belage gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.08.2019 bis 16.09.2019 beteiligt.

Der Vorentwurf 2 des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.08.2019 wurde in der Zeit vom 06.11.2019 bis 09.12.2019
offentlich ausgelegt.

Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2019 wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belage gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.11.2019 bis 09.12.2019 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2019 wurde vom 06.11.2019 bis 09.12.2019 &ffentlich
ausgelegt.

Die Gemeinde Oberpdring hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2019 den Bebauungsplan
gem. 8 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 12.12.2019 als Satzung beschlossen.

Ausgefertigt

Niederporing, den ........ccccceveveenee.

Thomas Stoiber (1.Biirgermeister) (Siegel)

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am 12.12.2019 geméal § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB

ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den {iblichen Dienststunden
in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und liber dessen Inhalt auf Verlagen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB und die 88 214 und
215 BauGB wird hingewiesen.

Niederporing, den ........cccccveuuee..

Thomas Stoiber (1.Biirgermeister) (Siegel)

Der Bebauungsplan mit den Festsetzungen in der Fassung vom 12.12.2019 sowie die Begriindung (Geheft
v. 12.12.2019, Seite 1 bis 37) sowie die Schalltechnische Voruntersuchung des Ingenieurbiiros Stefan Weiss vom
10.10.2019 sind Bestandteil der Satzung.
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FESTSETZUNGEN
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2.5

3.1
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5.1

5.2

RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

e=mmmems  Grenze des rdumlichen Geltungshereiches des Bebauungsplans

ART UND MAR DER BAULICHEN NUTZUNG (8 5 Abs. 2 Nr. 1,89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 1 bis 11 und § 16 BauNVO0)

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

Bauweise / Abstandsfldchen
Es wird eine offene Bauweise gemaR § 22 Abs. 2 BauNVO0 festgesetzt. Die Abstandsflachen richten sich nach
Art. 6 BayB0 2013.

Grundflachenzahl GRZ
Die zulassige Grundflachenzahl GRZ wird mit 0,35 festgesetzt.

GeschoRflachenzahl GFZ
Die zulassige GeschoRflachenzahl GFZ wird mit 0,70 festgesetzt.

Wandhohen / Hohe FuBboden EG
Hohenbezugspunkt eines Baugrundstiicks fiir die nachfolgend festgesetzten Héhen ist die Hohenlage der dffentlichen
Verkehrsfliche am Mittelpunkt der zur Verkehrsflache angrenzenden Grundstiicksgrenze.

Wandhohe ist das HohenmaR vom Hohenbezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Traufwand mit der Dachhaut.

Die maximal zuldssige Wandhohe der Wohngebaude betragt traufseitig 6,7 m. Bei Pultddchern wird zudem die
maximal zuldssige Wandhdhe an der Firstseite auf 8,00 m beschrénkt.

Abweichend von Art. 6 Abs. 9 BayBO diirfen Garagen einschlieBlich deren Nebenrdume anstatt einer mittleren
Wandhohe von 3,00 m eine mittlere Wandhdhe von 3,50 m aufweisen. Fiir freistehende Gartengerdtehduschen in
Grenznéhe gilt dies nicht.

Zum Schutz gegen Sturzfluten muss die FuBbodenhéhe EG Wohnhaus, Garage / Nebengebadude mindestens + 0,15 m
hoher als die umliegende Geldndeoberflache liegen, jedoch max. + 0,30 m héher als die 6ffentliche Verkehrsflache
(gemessen in der Mitte der an der Verkehrsflache liegenden Grundstiicksgrenze). Fiir Kellerabgange und Lichtschéchte
wird selbiges empfohlen.

DIE BAUWEISE, DIE UBERBAUBAREN UND DIE NICHT UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN

Die Gebaude sind in der offenen Bauweise gemal § 22 (2) BauNVO zu errichten, zulédssig sind nur Einzelhduser mit
max. zwei Wohneinheiten. Zuldssig bei zwei Wohneinheiten ist nur eine horizontale Trennung der Wohneinheiten bei
einem gemeinsamen Haupteingang und gemeinsamer Nutzung der Haustechnik.

— Baugrenze

Untergeordnete und verfahrensfreie Nebenanlagen in Form von z.B. Gartenhduschen oder Holzlegen, sind im Bereich
der festgesetzten Ortsrandeingriinung nicht zuléssig.

VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche StraBenverkehrsfliche

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (Mehrzweckstreifen fiir Parken, Ausweichen,
StraBenraumbegriinung, Trassen, Ful- und Radweg)

GEBAUDE / GARAGEN UND NEBENGEBAUDE / ANBAUTEN

Dachform
Sattel-, Walm-, Zelt- sowie Pult- und Flachdéacher;

Dachneigung

Sattel-, Walm- und Zeltdach: 18° bis 38°, max. 23° bei zwei Vollgeschossen, es sind nur symmetrische
Sattel-, Walm- und Zeltdacher mit durchgehender Firstlinie zuldssig
Pultdach: 7° bis 12° ; gegeneinander geneigte Pultddcher 7° bis 21° (die breitere Dachhiélfte

wird auf max. 2/3 der Gesamtbreite des Daches begrenzt)
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Dachdeckung
Zulassig sind kleinformatige Deckungen in gedeckten und matten Rot-, Braun-, Grau- und Schwarztdnen. Bei
Pultdachern sind auch nichtspiegelnde Blechdeckungen (Stehfalzdeckung) und Dachbegriinung zuléssig.

Dachgauben sind auf Ddchern mit mindestens 32° Dachneigung zuléssig. Sie diirfen eine AulRenbreite von biszu 1,5m
haben und miissen zum Ortgang einen Mindestabstand von 2,0 m aufweisen. Zu anderen Gauben muss ein Abstand von
2,5 m eingehalten werden. Die Oberkante von Gauben muss mindestens 0,5 m unterhalb des Dachfirstes liegen. Bei
Hausléngen < 14 m sind je Dachflache 2 Gauben und bei Hausldngen > 14 m sind je Dachflache 3 Gauben zul&ssig.
Anstelle der einzelnen Dachgauben ist eine Aushildung eines Zwerchgiebels mit einer max. Breite von 4 m auf der
jeweiligen Dachseite zuléssig.

Solar- und Photovoltaikanlagen

Zuldssig sind Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung bei gleicher
Neigung des Daches auf der Dachflache. Aufgestdnderte Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind nur auf Flach-
déchern zuldssig. Deren Oberkante darf max. 1,5 m iiber die zuldssige Gebdudehdhe ragen. Die dullere Kante der
Anlage muss mindestens im Abstand von 0,5 m von der AulRenkante der Attika errichtet werden. Freistehende
Anlagen sind nicht zuldssig.

STELLPLATZBEDARF / GARAGENVORPLATZ

Pro Wohneinheit sind auf den jeweiligen Grundstiicksflaichen mindestens 1,5 Stellpldtze nachzuweisen. Dezimalzahlen
sind aufzurunden. Stellplétze sind auch auBerhalb der Baugrenzen zuldssig. Vor jeder Garagenzufahrt ist ein Vorplatz
von mind. 5,0 m Tiefe bis zur StraBenkante gerechnet vorzusehen. Der Garagenvorplatz gilt nicht als Stellplatz.

GESTALTUNG

Garagenzufahrten und Stellplatze sind wasserdurchlassig zu gestalten (z.B. als wassergebundene Wegedecke, Drain-
pflaster, Rasenfugenpflaster oder Schotterrasen).

Einfriedungen

Es diirfen sockellose Holz- und Metallzdune an den Verkehrsflachen mit einer Hohe von max. 1,00 m (Sichtdreiecke sind
zu beachten) errichtet werden. Zu den Nachbarparzellen sind in Verbindung mit begleitender Bepflanzung auch
Maschendrahtzdune mit einer Héhe von max. 1,00 m zuléssig. Die Zdune miissen einen Abstand zum Geldnde von mind.
0,10 m aufweisen. Zu den 6ffentlichen Verkehrsflachen ist ein Mindestabstand der Zdune von 0,50 m einzuhalten.

Geldndeauffiillungen bzw. -abgrabungen sind auf Privatgrundstiicken innerhalb der Baugrenzen sowie im
Ubergangsbereich zur angrenzenden ErschlieBungsstraRe bzw. zum FuB- / Radweg bis auf StraRen-/Wegeniveau
zul@ssig.

BEHANDLUNG DES SCHMUTZWASSERS

H&usliches Schmutzwasser ist in den gemeindlichen Abwasserkanal einzuleiten.

GRUNORDNUNG UND FREIFLACHENGESTALTUNG

Offentliche Griinflichen

Die offentlichen Griinflachen sind gértnerisch als Wiesenflachen durch Ansaat einer autochthonen Saatgutmischung
(Herkunftsgebiet 16 "Unterbayerische Hiigel- u. Plattenregion") anzulegen und gemaR den zeichnerischen Fest-
setzungen mit autochthonen Gehdlzen (Herkunftsgehiets 6.1 "Alpen und Alpenvorland") zu bepflanzen.

Private Griinflachen

Die privaten Griinflaichen sind gértnerisch als Rasen- oder Wiesenflachen anzulegen und gemal den Festsetzungen
zu bepflanzen.

Zur Durchgriinung der Baugrundstiicke sind pro angefangenen 300 m2 nicht iiberbauter Grundstiicksflache ein
heimischer Laubbaum der Wuchsklasse Il. oder ein Obstbaum (Halbstamm oder Hochstamm) gemaR der Artenliste zu
pflanzen. Die zeichnerisch festgesetzten Pflanzgebote kdnnen hierfiir angerechnet werden.

Ortrandbereich

TO0T
Q

nnnnnnnnnn

An der dstlichen Geltungsbereichsgrenze ist auf den einzelnen Parzellen zur freien Landschaft eine mind. 5 m breite
Pflanzflache zur Verfiigung zu stellen. Die Grundstiicksgrenzen sind hier mit freiwachsenden zweireihigen Hecken auf
mind. 70 % ihrer Lange zu bepflanzen. Die Hecken miissen zu 100 % aus heimischen Wildstrduchern der nachfolgenden
Artenliste bestehen.




9.4

9.5

9.6

9.7

Anpflanzungen von Bdumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindung fiir Bepflanzungen

@

Baum zu pflanzen; von den vorgesehenen Baumstandorten kann geringfligig unter Beriicksichtigung zukiinftiger
Parzellengrenzen und der privaten ErschlieBung abgewichen werden.

Aus Griinden der Verkehrssicherheit ist auf eine Neupflanzung von hochstdmmigen Gehdlzen bis zu einer
Entfernung von 8 m zum Fahrbahnrand der Staatsstralle St 21 14 zu verzichten. Der Sicherheitsraum gem.
RAL 2012 ist von Baumkronen freizuhalten.

' Straucher zu pflanzen

Artenliste der zu pflanzenden Gehdlze

Zu verwenden sind autochthone Gehdlze des Herkunftsgebiets 9 "Alpen und Alpenvorland, Tertidrhiigelland,
Schotterplatten und Schwabisch-Bayerische Jungmorénenlandschaft, Alpen”

Baume I. Wuchsordnung (Hohe 20 - 40 m)
Mindestpflanzqualitdt: HSt., 3xv, StU ab 14-16 cm, Eichen mit Ballen

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Tilia cordata Winter-Linde
Quercus robur Stiel-Eiche

B&aume Il. Wuchsordnung (Hohe 12/15 - 20 m)
Mindestpflanzqualitat: HSt., 3xv, StU 14-16 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche

Alle heimische Obstbdume (alte Obstbaumsorten), zulassig sind Halbstamme / Hochstdmme

Straucher freiwachsende Hecken
Mindespflanzqualitét: vStr., 3 Triebe, 60-100 cm
Acer campestre Feld-Ahorn

Corylus avellana Hasel

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weildorn

Prunus spinosa Schlehe

Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rhamnus frangula Faulbaum

Rhamnus cathartica Kreuz-Dorn

Rosa arvensis Feld-Rose

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Straucher geschnittene Hecken
Mindestpflanzqualitdt: Heckenpflanzen aus weitem Stand, geschnitten, 2xv. mit oder ohne Ballen, 80-100 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Ligustrum vulgare Liguster

Nicht zuldssige Gehdlze

Nicht standortgerechte, hochwiichsige Gehdlzarten mit bizarren Wuchsformen, aufféllige Laub- und Nadelfarbungen,
sowie Trauer-, Sdulen- oder Hangeformen diirfen nicht gepflanzt werden. Die Pflanzung von Nadelgehdlzen (z.B.
Thujen, Wacholder, Scheinzypressen 0.3.) ist unzuldssig.

Grenzabstande

Fiir Baume sind mindestens 4,00 m Grenzabstand einzuhalten, fiir Gehdlze tiber 2,00 m Wuchshohe mindestens 2,00 m
und fiir Gehdlze bis 2,00 m Wuchshdéhe mindestens 0,50 m. Auf die gesetzlichen Grenzabsténde wird hingewiesen.




9.8

10.

1.
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13.

Uberschiissiges Aushubmaterial ist ordnungsgemaR zu entsorgen. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert
werden. Dieses Verbot gilt inshesondere auf dkologisch wertvollen Flachen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und
Magerstandorten, Feldgehdlzen, alten Hohlwegen, Bachtélern, Waldrédndern usw.

WASSERFLACHEN UND FLACHEN FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG
DES WASSERABFLUSSES

) Umgrenzung von Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses, hier: Flachen fiir Regenriickhaltung / Versickerung

Die Flachen der Regenriikhaltung / Versickerung sind als Wiesenfldchen anzulegen und mit Bdumen und
Strauchern gem. der Artenliste zu bepflanzen.

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN

Flache fiir unterirdische Wasserleitung

—o——o— Wasserleitung unterirdisch

VORBEUGENDER IMMISSIONSSCHUTZ

Abstand zur StraBenmittelachse mit den entsprechenden Larmpegeln tags/nachts abhéngig von
Entfernung

Aufgrund der Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 wird empfohlen, zum Schutz der
Aufenthaltsraume an den geplanten Gebauden passive Schallschutzmasnahmen vorzusehen.

Durch geeignete Dimensionierung der Ausenbauteile ist sicherzustellen, dass die Anforderungen an die
Luftschallddmmung in Aufenthaltsraumen der DIN 4109 eingehalten werden kénnen.

Parzelle 9,10, 11 und 12: Das bewertete SchalldammmaR von AuBenbauteilenmuss mindestens einen Wert von R'w,res
=45 dB aufweisen. Alle Fenster von Aufenthaltsraumen sind mindestens mit Fenstern der Schallschutzklasse Il (nach
VDI 2719) auszufiihren.

Parzelle 7, 8, 13, 20 und 21: Das bewertete SchalldammmalR von Aullenbauteilen muss mindestens einen Wert von
R'w,res = 40 dB aufweisen. Alle Fenster von Aufenthaltsraumen sind mindestens mit Fenstern der Schallschutzklasse
Il (nach VDI 2719) auszufiihren.

Auf eine optimierte Grundriss- und Gebaudeorientierung ist fiir alle Wohnbebauungen mit geringerem Abstand als 65
m (ab StraBenmitte) zur norddstlich gelegenen StaatsstraBe St 2114 zu achten.

Aufenthaltsrdume mit geringerem Abstand als 65 m (ab StraBenmitte) zur norddstlich gelegenen Staatsstrae St 2114
miissen mindestens ein geeignetes Liiftungsfenster in der vom Ldrm abgewandten Fassade aufweisen, oder sind
alternativ mit einer ausreichend dimensionierten, fensterunabhdngigen Liiftungsanlage auszustatten.

Bei einem geringeren Abstand als 65 mist im Freien jeweils ein von der Staatsstrale St 2114 abgeschirmter
Aufenthaltsbereich (Terrasse) nachzuweisen.

Evtl. notwendige LarmschutzmaBnahmen hat der Bauwerber auf eigene Kosten durchzufiihren. Anspriiche wegen
Larmschutz kénnen an den StraBenbaulasttréger nicht gestellt werden.

BAUANTRAGE / GENEHMIGUNGSFREISTELLUNGSVERFAHREN

Zu jedem Bauantrag / Genehmigungsfreistellungsverfahren sind bei jeder Ansicht und in jedem Schnitt der Verlauf des
natiirlichen und geplanten Geldndes darzustellen. Ebenso darzustellen sind die Geldndeanschliisse an die Nachbar-
grundstiicke und StraBBe sowie der Héhenbezug des Erdgeschosses (fertiger FuBboden) zur Strae. Zudem ist zu jedem
Bauantrag / Genehmigungsfreistellungsverfahren ein Entwéasserungsplan einzureichen.

Die Umsetzung der Festsetzungen zur Griinordnung sind fiir die Parzellen 3 bis 9im Eingabeplan oder {iber einen
qualifizierten Freiflachengestaltungsplan zum Bauantrag / Genehmigungsfreistellungsverfahren nachzuweisen.



14,

15.

16.

BAUZWANG / EIGENNUTZUNGSVERPFLICHTUNG

Der Bauzwang ist auf 5 Jahre festgesetzt (mind. Rohbauzustand). Nach Bezugsfertigkeit wird innerhalb der ersten fiinf
Jahre eine Eigennutzungsverpflichtung festgelegt. Als Zeitpunkt fiir den Einzug gilt die Anmeldung beim Einwohner-
meldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Oberpéring.

MASSNAHMEN ZUR KOMPENSATION

: Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Entwicklung von extensiv genutztem Griinland durch Ansaat einer autothonen Saatgutmischung

Ansaatstdrke 3 g/m?, Ansaatmischung siehe Begriindung zum Bebauungsplan

Entwicklung von extensiv genutztem Griindland durch den Anbau von Hafer fiir die Dauer von 3 Jahren
zur Aushagerung der Flache. AnschlieBend erfolgt die Ansaat einer autochthonen Saatgutmischung wie
oben beschrieben.

]:I:[ Beseitigung von Gebiisch einschl. Wurzelstécke im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.02.

Wiederherstellung der vorhandenen Gelandemulde durch Abtrag und ordnungsgeméle Entsorgung /
Verwertung der der vorhandenen Ablagerungen

ErstmaBnahmen: Die Herstellung der Ausgleichsfldche (ErstmaBnahmen) hat auRerhalb der Brutzeit (15.03. bis 15.08.)
zu erfolgen.

PflegemaBnahmen: Diingung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist untersagt. Die Ausgleichsflache ist
dauerhaft durch eine zweimalige Mahd im Jahr mit Mahgutabfuhr zu pflege (Mahzeitpunkte zwischen Mitte Juni und
Ende September, Schnitthéhe zwischen 10 cm - 15 cm).

Weitere Hinweise: Die Ausgleichsflache ist ab Satzungserlass dauerhaft bereitzustellen und die Ausgleichs-
maRnahmen sind mittels Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Freistaates Bayern zu sichern.

Erforderliche Pflege-/ bzw. Unterhaltungsmalinahmen sind wiederrum ab Satzungserlass mindestens 25 Jahre lang
durchzufiihren.

Die Ausgleichsflache darf nicht eingezaunt werden, sollte jedoch im Gelédnde an den Eckpunkte mit Pfosten
gekennzeichnet werden.

SONSTIGE PLANZEICHEN

Parzelle 11|  vorgeschlagene Parzellen-Nr.

729 m? ParzellengroRe in m2

. vorgeschlagener Standort fiir Hauptgebaude

. vorgeschlagener Standort fiir Garagen / Carports / Nebengebaude

. ., Mallangaben in Meter

Hohenschichtlinien Bestand

@ Bodendenkmal gemaR Denkmal-Atlas Bayern

| Nutzungsgrenzen

BI12 Biotop-Codes gemaR Biotopwertliste BayKompV




HINWEISE
1. BODENDENKMALER

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkmaler stoi3t.
Bodendenkmaler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Bei im Zuge von Bauarbeiten zu
Tage tretenden Funden sind die Arbeiten unverziiglich einzustellen und die untere Denkmalschutzbehorde ist umgehend zu
verstandigen. Fiir Bodeneingriffe jeglicher Art ist ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG zu
stellen.

2. LANDWIRTSCHAFT / ANGRENZENDE NUTZUNGEN

Die landwirtschaftliche Nutzung auf den umliegenden Fldchen unterliegt gegeniiber der Planung dem Riicksichtnahmegebot,
dies ist neben der Anwendung der "guten fachlichen Praxis" mit den entsprechenden Einschréankungen zu beriicksichtigen
bzw. im ortsiiblichen Rahmen hinzunehmen. Im Wesentlichen betriff dies die Immissionen durch Staub, Ldrm und Geruch bei
der Giille- und Pflanzenschutzmittelausbhringung sowie bei Erntearbeiten und Beregnung. Diese Immissionen kdnnen auch am
Wochenende und zur Nachtzeit entstehen, ja nach Saison und Witterung.

3. WASSERGEFAHRDENDE STOFFE
Fiir den Umgang und die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen (z. B.Heiz6l) wird auf die Verordnung {iber Anlagen zum
Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (Bundesanlagenverordnung - AwSV) hingewiesen.

4, NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

Da eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den einzelnen Bauparzellen aufgrund der Bodenverhéltnisse
nicht moglich ist, kann das Niederschlagswasser iiber den gemeindlichen Regenwasserkanal zum vorgesehenen Regenriick-
haltebecken bzw. Versickerungsbecken abgeleitet werden. Die Einleitung in das Grundwasser bedarf einer wasserrechtlichen
Erlaubnis. Bei der Konzipierung der Niederschlagswasserbeseitigung sind die Vorgaben des Arbeitshlattes A 138 und des
Merkblattes M 153 der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e.V. zu beachten.

Hierbei sind jedoch folgende Grundséatze zu beachten:
e Die bindige Deckschicht iber dem Grundwasser darf zur Versickerung nur punktuell durchstoBen werden.
o Das Niederschlagswasser muss entsprechend gereinigt werden, bevor es dem Grundwasser zugeleitet werden darf.

e  Dachoberflichen aus Kupfer, Blei, Zink und Titanzink sind bei beabsichtigter Ableitung des Niederschlagswassers ins
Regenriickhaltebecken bzw. Versickerungsbhecken nicht erlaubt.

o  Flachenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige MaR zu beschranken und unvermeidbare Befestigungen sind
mdglichst wasserdurchldssig auszubilden.

o  Beeintrachtigungen Dritter durch die Niederschlagswasserbeseitigung miissen ausgeschlossen sein.
e  Zur Gartenbewdsserung wird empfohlen das anfallende Regenwasser in einer Zisterne zu sammeln.

5. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR STARKREGENEREIGNISSEN UND STURZFLUTEN

e  Eswird empfohlen, Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschachten sowie auRenliegenden Kellerabgénge
mindestens 15 bis 20 Zentimeter hoher als die umgebende Geldndeoberflache zu planen.

e  Essind Vorkehrungen zu treffen, um einen Riickstau aus der Kanalisation zu vermeiden.
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Neuanlage einer flachen Gelandemulde (GOK - 0,30 m) durch Ab-
trag des Oberbodens sowie Entwicklung einer artenreichen
Extensivwiese durch Ansaat einer autochthonen Saatgut-
mischung. Aushagerung der Restflachen fiir eine Dauer von

3 Jahren durch Ansaat von Hafer. AnschlieBend Ansaat einer
autochthonen Saatgutmischung.


AutoCAD SHX Text
2534

AutoCAD SHX Text
2532/1

AutoCAD SHX Text
2530

AutoCAD SHX Text
2533

AutoCAD SHX Text
2531

AutoCAD SHX Text
2551/2

AutoCAD SHX Text
2552

AutoCAD SHX Text
2174

AutoCAD SHX Text
K             i            r             c             h             w             e             g             ä             c             k             e             r

AutoCAD SHX Text
2532


V-4
BESTANDSPLAN AUSGLEICHSFLACHE M 1:1.000

LEGENDE

Gebiische / Hecken
B112 Mesophiles Gebiisch / Hecke

Intensivgriinland
G12 Intensivgriinland, brachgefallen =]

Acker
A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne
oder mit stark verarmter Segetalvegetation
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